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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.08.2006

Norm

RATG §11

ZPO §50

JN §54 Abs2

Rechtssatz

Für die nur im Kostenpunkt erfolgreiche Berufung gebühren keine Kosten eines fiktiv allein erhobenen Kostenrekurses.

Für die erfolgreiche Berufungsbeantwortung gebühren keine Kosten einer auch erstatteten Beantwortung der

Kostenrüge.

Entscheidungstexte

40 R 52/06b

Entscheidungstext LG für ZRS Wien 22.08.2006 40 R 52/06b

Schlagworte
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